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A. Einleitung

I. Gegenstand der Untersuchung

Viele Fragen des Verwaltungsvollstreckungsrechts sind umfassend diskutiert
worden und mittlerweile als geklärt anzusehen. Längst kann nicht mehr von einer
„grauen Rechtsschutzzone“1 im Bereich der Verwaltungsvollstreckung gesprochen
werden.

Allerdings ist bis heute nicht abschließend geklärt, inwieweit die Rechtswid-
rigkeit der Grundverfügung Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Vollstreckungs-
maßnahme hat. Insbesondere der Prüfungsumfang der Rechtmäßigkeitsprüfung von
Vollstreckungsmaßnahmen bei der sofortigen Vollziehung wird immer noch kon-
trovers diskutiert.2 Waldhoff sieht hierin „eine dogmatische Zentralfrage des Ver-
waltungsvollstreckungsrechts“3. Eng damit verbunden ist die Problematik der
Kostentragung bei der Vollziehung eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes. Ebenso
ungeklärt ist die Behandlung nachträglicher Sach- oder Rechtsänderungen in Bezug
auf die Grundverfügung.4 Schlussendlich hat die Vollstreckung europarechtswidri-
ger Verwaltungsakte neue Probleme aufgeworfen.5

Alle diese offenen Fragen lassen sich letztlich auf ein Kernproblem reduzieren,
nämlich inwieweit die eigentlich strikte Trennung zwischen materiellem Verwal-
tungsrecht und Verwaltungsvollstreckungsrecht ausnahmslos aufrechtzuerhalten ist.
Weiß formulierte deswegen 2001 die Frage „Gibt es einen Rechtswidrigkeitszu-
sammenhang in der Verwaltungsvollstreckung?“6. Dieser Frage soll mit der vor-
liegenden Arbeit nachgegangen werden.

Ausgangspunkt der Überlegungen muss hierbei der scheinbar allgemein aner-
kannte Grundsatz sein, die Vollstreckung sei unabhängig vom materiellen Recht, in

1 Rupp, JZ 1965, 370, 370.
2 Vgl. nur in jüngerer Zeit: Enders, NVwZ 2000, 1232, 1232 ff.; Geier, BayVBl. 2004, 389,

389 ff.; Glaab, S. 418 ff.; Götz, POR, § 13 Rn. 8 f.; Horn, JURA 2004, 447, 449; Knemeyer,
Rn. 358; Neumann, juris Praxisreport-BVerwG 25/2008 Anm. 2; Poscher, VerwArch 89 (1998),
111, 111 ff.; Sattler, FS Götz, S. 405, 405 ff.; Waldhoff, S. 13 ff., 57 ff.; Waldhoff, in: Hoff-
mann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Bd. III, § 46 Rn. 166 ff.; Wehser, VR 2001, 340, 341;
Weiß, DÖV 2001, 275, 275 ff.; Wetzel, S. 16 ff.

3 Waldhoff, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Bd. III, § 46 Rn. 120.
4 Siehe unten Kapitel F. IX.
5 Siehe unten Kapitel F. VIII.
6 Weiß, DÖV 2001, 275, 275 ff.



concreto, die Rechtmäßigkeit beziehungsweise Rechtswidrigkeit des zu vollstre-
ckenden Verwaltungsaktes sei für seine Vollstreckung unerheblich. Begründet wird
dieser Grundsatz vor allem mit dem Gedanken der Rechtssicherheit.7 Die genaue
Herleitung dieses Trennungsgrundsatzes gilt es jedoch zu erarbeiten.

Von diesem Grundsatz der Trennung zwischen materiellem Recht und Vollstre-
ckungsrecht werden jedoch Ausnahmen diskutiert. Insbesondere bei der sofortigen
Vollziehung nach § 80 Abs. 2 VwGO, aber auch bei der Frage der Kostentragung
oder der nachträglichen Rechts- oder Sachänderung wird eine Durchbrechung des
Trennungsgrundsatzes erwogen.

Ausgangspunkt für diese Durchbrechungen des Grundsatzes sind letztlich immer
Aspekte der materiellen Gerechtigkeit. Daher ist die Frage nach einem Rechts-
widrigkeitszusammenhang immer auch eine solche im Spannungsfeld zwischen
Rechtssicherheit und materieller Gerechtigkeit. Dieses Spannungsverhältnis in
verschiedenen Konstellationen zu durchleuchten ist ebenfalls Ansinnen der vorlie-
genden Arbeit. Dabei ist vor allem aufzuzeigen, welchem Grundsatz jeweils von
Verfassung wegen Vorrang einzuräumen ist und inwieweit andere verfassungs- und
verwaltungsrechtliche Vorgaben den aufgezeigten Konflikt beeinflussen.

Im Rahmen der Arbeit wird dabei vertieft auf die Bindungswirkung von Ver-
waltungsakten eingegangen, die, wie sich zeigen wird, dogmatische Grundlage für
die Trennung zwischen materiellem Verwaltungsrecht und Verwaltungsvollstre-
ckungsrecht ist. Bei der Behandlung des sofortigen Vollzugs wird daher auch die
Erledigung von Verwaltungsakten mit ihrem Einfluss auf die Bindungswirkung
untersucht.

II. Gang der Darstellung

Nach terminologischen Klarstellungen und einer Darlegung der Grundlagen des
Verwaltungsvollstreckungsrechts (B.) soll ein erster Schwerpunkt der Arbeit darauf
liegen, den strikten Trennungsgrundsatz zwischen materiellem Verwaltungsrecht
und dem Verwaltungsvollstreckungsrecht zu untersuchen (D.). Hierbei sollen ins-
besondere die verfassungsrechtlichen Grundlagen dieses Grundsatzes aufgezeigt
werden, die sich letztlich in der Lehre von der Bestandskraft von Verwaltungsakten
manifestiert haben.

In einem weiteren Schritt gilt es, die Ausnahmen von diesem Grundsatz darzu-
stellen, die als unproblematisch gelten (E.). Es soll dabei aufgezeigt werden, wie sich
diese Ausnahmen in die strikte Trennung zwischen materiellem Verwaltungsrecht
und Verwaltungsvollstreckungsrecht einordnen lassen.

7 Vgl. Baring, NJW 1952, 1074, 1074 Fn. 6; Haueisen, NJW 1956, 1457, 1460; Horn,
JURA 2004, 447, 452; Lemke, S. 155; Pietzner, VerwArch 84 (1993), 261, 267; Poscher,
VerwArch 89 (1998), 111, 121; Schenke, Verwaltungsprozessrecht, Rn. 502 h; Wegmann,
BayVBl. 1985, 417, 417 ff.; Weiß, DÖV 2001, 275, 280; Wetzel, S. 17.
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Danach sollen die Fallgruppen untersucht werden, in denen eine Durchbrechung
des Trennungsgrundsatzes bis heute ungeklärt ist (F.). Dabei sind vor allem drei
Problemfälle relevant. Zum einen ist die Frage nach einem Rechtswidrigkeitszu-
sammenhang bei der sofortigen Vollziehung (F. I.) auch heute noch ungelöst. Da-
neben ist zu prüfen, inwieweit die Ablehnung eines Rechtswidrigkeitszusammen-
hangs unter dem Einfluss des Europarechts aufrecht gehalten werden kann (F. VIII.).
Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, inwieweit sich aus einer nachträglichen Änderung
der Sach- oder Rechtslage ein Rechtswidrigkeitszusammenhang ergeben kann (F.
IX.).

Da es sich vor allem um ein Problem des Verwaltungszwangs handelt, soll dieser
in den Vordergrund der Betrachtungen gestellt werden. Auf die Besonderheiten der
Beitreibung wird am Ende der Arbeit eingegangen. Im Vordergrund der Untersu-
chung steht die Lage nach dem Bundesrecht8. Auf landesrechtliche Besonderheiten
wird an den entsprechenden Stellen hingewiesen.

III. Entwicklung in Rechtsprechung
und Literatur – Forschungsstand9

Eine erste umfassende Darlegung zum Verwaltungsvollstreckungsrecht verfasste
Anschütz im Jahr 189310. Neben der Darstellung verschiedener Rechtsquellen und
terminologischen Klarstellungen zeichnete er vor allem die historische Entwicklung
des Verwaltungsvollstreckungsrechts nach. Weiterhin gelang ihm ein erster syste-
matischer Überblick zum Verwaltungsvollstreckungsrecht. Insbesondere zur Frage,
ob die Anordnungsbefugnis der Behörde auch die Vollstreckungsbefugnis umfasse,
äußerte sich Anschütz ausführlich. Mit der Frage nach einem Rechtswidrigkeits-
zusammenhang hingegen setzte er sich nicht ausdrücklich auseinander. Einzelne
Aussagen lassen sich jedoch für die vorliegende Streitfrage verwerten.

Nachfolgend ist die 1923 erschienene Dissertation Brunners11 hervorzuheben, der
eine grundlegende rechtsvergleichende Untersuchung zum Verwaltungszwang in der
Schweiz, Deutschland und Frankreich vorlegte.

Bis zum Inkrafttreten des VwVG lassen sich danach kaum Beiträge finden. Le-
diglich Riewald nimmt in zwei Aufsätzen aus den Jahren 1932 und 193312 einen
Rechtswidrigkeitszusammenhang unter Hinweis auf das Fehlen eines den zivil-

8 Zitierungen nach dem VwVG meinen daher das Bundesrecht.
9 Vgl. hierzu auch die Übersicht bei Pietzcker, FS Schenke, S. 1045, 1046 ff.
10 Anschütz, VerwArch 1 (1893), 389, 389 ff.
11 Brunner, S. 5 ff.
12 Riewald, JW 1932, 3225, 3225 ff.; Riewald, JW 1933, 1924, 1924 ff.
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